
 
 
 
 
 
 
 

GUT BERATEN 
Mag. Erich WOLF 
SV-FAMILIENPAKET FÜR 
SELBSTSTÄNDIGE 

Mit Wirkung ab 1. Juli 2013 hat 
der Nationalrat bedeutsame Än-
derungen im Sozialversiche-
rungsrecht für Familienbetriebe, 
Kleinstunternehmer und Unter-
nehmensgründer beschlossen. 

 Selbstständige Mütter können 
sich während des Bezuges von 
Wochengeld von den SV-Beiträ-
gen befreien lassen, wenn sie ihr 
Unternehmen ruhend melden; 
der KV-Schutz bleibt aufrecht 
und in die PV werden 16 Wo-
chen angerechnet. 

 Während des Bezuges von 
Kinderbetreuungsgeld können 
sich Selbstständige von der 
Pflichtversicherung befreien las-
sen und trotzdem geringfügig 
tätig sein (€ 4.641,60 Ein-
künfte/Jahr, € 30.000,00 Um-
satz/Jahr). 

 Um nach einem Karenzurlaub 
hinkünftig die Bildungskarenz 
beanspruchen zu können wird 
man zumindest 1/2 Jahr über der 
Geringfügigkeitsgrenze Beschäf-
tigung nachweisen müssen. 
GUTER RAT: Schon bisher 
konnten Sie sich als "Kleinst-
unternehmer" von den KV- und 
PV-Beiträgen befreien lassen 
und konnten in den ersten 3 
Jahren der Selbstständigkeit von 
der reduzierten SV-Beitrags-
vorschreibung profitieren. Eben-
so können Sie bei In-
anspruchnahme der kostenlosen 
Vorsorgeuntersuchung Ihren 
Selbstbehalt halbieren oder bei 
längerer Krankheit den Anspruch 
auf "beitragsfreies Kranken-
geld" geltend machen. 
 
 

 


